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MERKBLATT Strassenreklamen 

Grundsatz: 

In der Stadt Affoltern am Albis sowie im Ortsteil Zwillikon sind sämtliche Strassenreklamen (wie 
zum Beispiel Wahl-, Abstimmungs- und andere temporäre Plakate) grundsätzlich 
bewilligungspflichtig. Unabhängig davon, ob sie auf öffentlichem oder privatem Grund 
angebracht werden. 

Somit gilt auch für Reklamen auf Privatgrund: Neben dem Einverständnis der 
Grundstückeigentümer ist stets eine Bewilligung der Stadtverwaltung Affoltern am Albis 
erforderlich. 

Gesuchs Einreichung: 

Ein Gesuch muss mindestens 14 Tage vor dem gewünschten Aushang bei der Abteilung 
Sicherheit eingereicht werden und folgende Angaben enthalten (zum Gesuchsformular):  

- Name des Standortes 
- Plan mit eingezeichnetem Standort 
- Zweck der Werbung 
- Dauer des Aushangs 
- Verantwortliche Person inklusive Adresse und Mobilnummer 

Zeitliche Vorgaben 

- Kommerzielle Reklamen: maximal 3 Monate Bewilligungsdauer. 
- Politische Reklamen: frühestens 6 Wochen vor Wahl/Abstimmung. 
- Politische Reklamen: müssen innert 5 Tagen nach der Wahl/Abstimmung entfernt werden. 
- Dauerhafte Reklamen (>3 Monate): Gesuche an die Abteilung Bau und Infrastruktur. 

Unerlaubte Standorte 

Die Bestimmungen der Signalisationsverordnung (SSV), Art. 95 ff., sind einzuhalten. 

    

Bei und um Kreiseln 
(SVG Art. 6, Abs. 1) 

Sichtzonen bei Ausfahrten Verminderte Erkennbarkeit 
Fussgängerwarteraum (SSV 
Art. 96, Abs. 1, Bst. a) 

An oder in unmittelbaren Nähe 
von Signalen (SVG Art. 6, 
Abs. 1 / SSV Art. 97, Abs. 1) 

    
In dichter Folge  
(SVG Art. 6, Abs. 1) 

Eindringen in das 
Lichtraumprofil der Strasse 
(SSV Art. 96, Abs. 2, Bst. a) 

Unterschreiten des 
Freihalteprofils (SSV Art. 96, 
Abs. 2, Bst. a) 

Sichtzonen Kurven-
innenseite (SN 640 273, 
SSV Art. 96, Abs. 1, Bst. a) 
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Im Bereich von Kuppen 
(SVG Art. 6, Abs. 1) 

Sichtzonen der Ver-
zweigungen (SN 640 273 / 
SSV Art. 96, Abs. 1, Bst. a) 

Bei Unfallschwerpunkten 
(SVG, Art. 6, Abs. 1) 

Über die Fahrbahn ge-
spannt (SVG Art. 6, Abs.1 
und SSV Art. 96, Abs. 1) 

    
Behindernd auf 
Gehwegen/Verkehrsflächen 
(SSV Art. 96, Abs. 1, Bst. b) 

Konkurrenzieren von 
Markierungen und Signalen 
(SSV Art. 96, Abs. 1, Bst. d) 

Mögliche Verwechslung mit 
Markierungen oder Signalen 
(SSV Art. 96, Abs. 1, Bst. c) 

An/in signalisierten Tunneln 
und Unterführungen ohne 
Gehweg (SSV Art. 96, Abs. 
2, Bst. c) 

    
An/auf Brücken über 
Strassen (SVG Art. 6, 
Abs.1) 

Wenn Reklame 
wegweisende Elemente 
oder Symbole enthält (SSV 
Art. 96, Abs. 2, Bst. d) 

Beleuchtete Reklame an 
unbeleuchteten Orten (SVG 
Art. 6, Abs. 1 

Bewegte oder projizierte 
Reklame (SVG Art. 6, Abs. 1) 

    
Retroreflektierende, 
blendende oder 
wechselnde Lichteffekte 
(SVG Art. 6 und SSV, Art. 
96, Abs. 1, Bst. d) 

Ausserhalb der Bauzone 
(RPG Art. 24) 

An Kandelabern An Autobahnen und 
Autostrassen, inkl. 
Perimeter der Zu- und 
Abfahrten (SSV Art. 98) 

 

 

 

 

 


